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Genehmigung

Der Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Rheinhessen zu TOP 8

vom 30. Juni 2025 über die Anderung des Gebührenverzeichnisses wird gemäß § 106

Abs. 2 Satz 1 Handwerksordnung (HwO) i. V. m. § 106 Abs. 1 Nr.5 HwO in der Fassung

der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. 1 S. 3074; 2006 1 S. 2095),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI. 2025 1 Nr.

106) genehmigt.
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Handwerkskammer
Rheinhessen

Protokoll der Sitzung der 165. Vollversammlung
der Handwerkskammer Rheinhessen am 30. Juni 2025

Top 8: Änderung des Gebührenverzeichnisses der HWK Rheinhessen

In den letzten Jahren hat die Handwerkskammer Rheinhessen das Rechnungswesen insoweit verbes
sert, dass es viel intensivere Zuordnung anfallender Kostenpositionen zu Gebühren ermöglicht.
Auf dieser Grundlage wurden zahlreiche Gebühren bei der Handwerkskammer Rheinhessen nachkal
kuliert und es ergab sich, dass einige Gebühren zu gering kalkuliert waren, andere aber auch zu hoch
waren.

Aus diesem Grund soll das Gebührenverzeichnis geändert werden. Wo feste Gebühren möglich sind,
sollen diese entsprechend der aktuellen Kalkulation erhöht werden, wo die Gebührenhöhen sich er
heblich in einer Gebührennummer unterscheiden, sollen Rahmengebühren eingepflegt werden, die
dann mit den aktuellen Kalkulationen hinterlegt werden. Während bei den Gebühren zur Handwerks-
rolle und in den allgemeinen Verwaltungsgebühren eher feste Erhöhungen vorgesehen sind, sollen
insbesondere die Prüfungsgebühren für Gesellen und Meister dynamischer gestaltet und nach Auf

wand innerhalb eines Gebührenrahmens berechnet werden. Dieser soll bei Prüfungen in Amtshilfe
(+15%) oder bei Prüfungen für Nichtmitglieder der Handwerkskammer Rheinhessen (+30%) dem
Aufwand angemessen erhöht werden.
Auch die Formulierung der Gebühren für die überbetriebliche Unterweisung werden in der Formulie
rung neu geregelt, so dass die Ausbildungsumlage angemessen berücksichtigt wird. Außerdem wer
den in allen Weiterbildungen, Unterweisungen und Meistervorbereitungskursen die oberen Gebüh
renrahmen nach oben verschoben, um teure technische Kurse abbilden zu können.

Herr Ostendorf weist darauf hin, dass zwar aktuell die ÜLU- Umlagebeiträge nur für Betriebe gelten,
die an keinem SOKA-Verfahren beteiligt sind. Er teilt aber mit, dass die Nachkalkulation ergeben
habe, dass im SOKA-Bereich Bundes-! Landes- und SOKA-Förderung nicht komplett kostendeckend
sind. Sollte sich ergeben, dass dies auch nach der Reform der Bauausbildung noch der Fall ist, ist zu
erwägen, ob nicht auch ein Umlagebeitrag über das entstandene Defizit bei den Baubetrieben erho
ben werden müsste.

Der Berufsbildungsausschuss hatte einstimmig die Gebühren aus dem Bildungswesen dem Vorstand
und der Vollversammlung zum positiven Beschluss vorgelegt.

Beschluss

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die vorgelegte Änderungen des Gebührenverzeichnisses.
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